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Beschreibung der Gefahrenzonen

Bauverbot in Roten Zonen
"Die Rote Gefahrenzone umfasst jene Flächen, die durch Wildbäche oder 
Lawinen derart gefährdet sind, dass ihre ständige Benützung für Siedlungs-
und Verkehrszwecke wegen der voraussichtlichen Schadenswirkungen des 
Bemessungsereignisses oder der Häufigkeit der Gefährdung nicht oder nur mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist." (Auszug aus "Verordnung des 
Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft vom 30. Juli 1976 über die 
Gefahrenzonenpläne, BGBl. Nr. 436/1976").
Das bedeutet absolutes Bauverbot für neue Gebäude in Roten Gefahrenzonen. 
Ausnahmen sind nur bei Modernisierungen bestehender Gebäude möglich, 
wenn damit eine Erhöhung der Sicherheit verbunden ist. Dazu bedarf es eines 
"Antrages auf Ausnahme von den Folgen eines Hinderungsgrundes", der über 
die zuständige Gebietsbauleitung an die Abteilung III/4 des BMLRT gestellt 
werden kann.

Bauen mit Auflagen in Gelben Zonen
"Die Gelbe Gefahrenzone umfasst alle übrigen durch Wildbäche oder Lawinen 
gefährdeten Flächen, deren ständige Benützung für Siedlungs- oder 
Verkehrszwecke infolge dieser Gefährdung beeinträchtigt ist." (Auszug aus 
"Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft vom 30. Juli 
1976 über die Gefahrenzonenpläne, BGBl. Nr. 436/1976").
Eine Bebauung in Gelben Gefahrenzonen ist daher unter Einhaltung von 
Auflagen, die im Rahmen eines Einzelgutachtens der zuständigen 
Gebietsbauleitung im Bauverfahren vorgeschrieben werden, möglich.




